
Stand: 06.05.2025 15:16:17

Vorgangsmappe für die Drucksache 17/15277

"Rechtssicherheit für Ferkelerzeuger schaffen"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 17/15277 vom 03.02.2017

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 17/16045 des UV vom 15.03.2017

3. Beschluss des Plenums 17/16224 vom 29.03.2017

4. Plenarprotokoll Nr. 100 vom 29.03.2017



 

17. Wahlperiode 03.02.2017 Drucksache 17/15277 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Antrag 

der Abgeordneten Angelika Schorer, Gudrun Bren-
del-Fischer, Eric Beißwenger, Anton Kreitmair, 
Martin Schöffel, Tanja Schorer-Dremel, Thorsten 
Schwab, Klaus Steiner, Jürgen Ströbel, Walter Tau-
beneder CSU 

Rechtssicherheit für Ferkelerzeuger schaffen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag stellt fest, dass das Urteil des Oberver-
waltungsgerichts Sachsen-Anhalt vom 24. Novem-
ber 2015 zur Haltung von Schweinen in Kastenstän-
den, das mittlerweile vom Bundesverwaltungsgericht 
bestätigt wurde, bei den Ferkelerzeugern zu erhebli-
chen Verunsicherungen geführt hat. 

Die Staatsregierung wird daher aufgefordert, sich 
dafür einzusetzen, dass 

─ der Bund für die Ferkelerzeuger durch tiergerech-
te, praxistaugliche und wirtschaftlich tragfähige Re-
gelungen Rechtssicherheit schafft und dabei ins-
besondere darauf achtet, dass für bereits beste-
hende Stallungen, deren bauliche Ausgestaltung 
an der bisherigen Auslegung von § 24 Abs. 4 Nr. 
2 Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung und der 
darauf basierenden Verwaltungspraxis ausgerich-
tet war, eine ausreichend lange Anpassungspha-
se für wirtschaftlich tragfähige Lösungen vorgese-
hen wird, 

─ hierzu alle Erkenntnisse ausgewertet werden und 
weiterhin Forschung betrieben wird, um auszulo-
ten, welche Haltungsformen im Deckzentrum aus 
Sicht des Tierschutzes und der Wirtschaftlichkeit 
empfohlen werden können, 

─ es auf EU-Ebene zu einer einheitlichen Regelung 
kommt, die Wettbewerbsverzerrungen zwischen 
den Mitgliedstaaten vermeidet, 

─ Neu- und Umbauten im Bereich der Ferkelerzeu-
gung im Finanzierungsrahmen der bestehenden 
Förderprogramme entsprechend Berücksichtigung 
finden. 

Begründung: 

Sauen müssen im Zeitraum von über vier Wochen 
nach dem Decken bis eine Woche vor dem voraus-
sichtlichen Abferkeltermin in der Gruppe gehalten 
werden. Im Deckzentrum dürfen Sauen nach den 
Vorgaben des § 24 Abs. 4 der Tierschutz-Nutztierhal-
tungsverordnung (TierSchNutztV) noch in Kasten-
ständen gehalten werden, wenn diese so beschaffen 
sind, dass sich die Schweine nicht verletzen können 
und jedes Schwein ungehindert aufstehen, sich hinle-
gen sowie den Kopf und in Seitenlage die Gliedma-
ßen ausstrecken kann. 

Bisher haben die Kontrollbehörden die Vorschrift des 
§ 24 Abs. 4 Nr. 2 TierSchNutztV dahingehend ausge-
legt, dass diese Anforderungen im Allgemeinen erfüllt 
waren, wenn die Kastenstände für Jungsauen min-
destens eine lichte Breite von 65 cm und für Sauen 
von mindestens 70 cm aufwiesen und die Tiere beim 
Liegen mit den Beinen auch einen benachbarten, 
belegten Kastenstand in Anspruch nehmen konnten. 
Die Sauenhalter haben hierauf vertraut und entspre-
chende langfristige Investitionen getätigt. 

Im Gegensatz dazu ist das Oberverwaltungsgericht 
(OVG) Magdeburg nunmehr der Auffassung, dass 
diese Vorgabe nur Kastenstände erfüllen, deren Brei-
te mindestens dem Stockmaß (d.h. der Widerristhöhe) 
des darin untergebrachten Schweins entspricht oder 
Kastenstände, welche dem Tier die Möglichkeit eröff-
nen, die Gliedmaßen ohne Behinderung in die beiden 
benachbarten leeren Kastenstände oder beidseitige 
(unbelegte) Lücken durchzustecken. Nach Auffassung 
des Gerichts kam es bei der Auslegung von § 24 Abs. 
4 Nr. 2 TierSchNutztV nicht auf ethologische und ag-
rarökonomische Aspekte an, da die Norm insoweit 
eindeutig gefasst ist. 

Das Urteil des OVG Magdeburg zur Kastenstandhal-
tung hat zu einer großen Verunsicherung der Fer-
kelerzeuger geführt. Das Bundesverwaltungsgericht 
bestätigte inzwischen das Urteil. Es ist anzunehmen, 
dass durch die Urteile die sowieso schon geringe 
Investitionsbereitschaft der Sauenhalter noch weiter 
nachlässt. Bereits jetzt beträgt der Selbstversor-
gungsgrad bei Ferkeln in Bayern weniger als 75 Pro-
zent. Sollte sich dieser Wert weiter verringern, müss-
ten noch mehr Ferkel über teilweise sehr weite Stre-
cken nach Bayern verbracht werden. Dies würde auch 
die Gefahr der Einschleppung von Krankheiten weiter 
erhöhen. 

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, dass die 
Konsequenzen aus dem Urteil zu keinen wirtschaftlich 
nicht mehr tragbaren Belastungen für die Ferkeler-
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zeuger führen und insbesondere für bereits bestehen-
de Stallungen bezüglich der Kastenstandhaltung ähn-
lich wie in Österreich und Dänemark (20 Jahre) eine 
ausreichend lange Anpassungsphase vorgesehen 

wird. Darüber hinaus müssen hier auf EU-Ebene ein-
heitliche Regelungen getroffen werden, um Wettbe-
werbsverzerrungen zwischen den Mitgliedstaaten zu 
vermeiden. 

 

 



 

17. Wahlperiode 15.03.2017 Drucksache 17/16045 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter 
www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur 
Verfügung. 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Angelika Schorer, 
Gudrun Brendel-Fischer, Eric Beißwenger u.a. CSU 
Drs. 17/15277 

Rechtssicherheit für Ferkelerzeuger schaffen 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Eric Beißwenger 
Mitberichterstatter: Herbert Woerlein 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbrau-
cherschutz federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten hat den Antrag mitbera-
ten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 64. Sit-
zung am 16. Februar 2017 beraten und mit folgendem Stim-
mergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat 
den Antrag in seiner 56. Sitzung am 15. März 2017 mitberaten 
und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Angelika Schorer, Gu-
drun Brendel-Fischer, Eric Beißwenger, Anton 
Kreitmair, Martin Schöffel, Tanja Schorer-Dremel, 
Thorsten Schwab, Klaus Steiner, Jürgen Ströbel, 
Walter Taubeneder CSU 

Drs. 17/15277, 17/16045 

Rechtssicherheit für Ferkelerzeuger schaffen 

Der Landtag stellt fest, dass das Urteil des Oberver-
waltungsgerichts Sachsen-Anhalt vom 24. Novem-
ber 2015 zur Haltung von Schweinen in Kastenstän-
den, das mittlerweile vom Bundesverwaltungsgericht 
bestätigt wurde, bei den Ferkelerzeugern zu erhebli-
chen Verunsicherungen geführt hat. 

Die Staatsregierung wird daher aufgefordert, sich 
dafür einzusetzen, dass 

─ der Bund für die Ferkelerzeuger durch tiergerech-
te, praxistaugliche und wirtschaftlich tragfähige Re-
gelungen Rechtssicherheit schafft und dabei ins-

besondere darauf achtet, dass für bereits beste-
hende Stallungen, deren bauliche Ausgestaltung 
an der bisherigen Auslegung von § 24 Abs. 4 
Nr. 2 Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung und 
der darauf basierenden Verwaltungspraxis ausge-
richtet war, eine ausreichend lange Anpassungs-
phase für wirtschaftlich tragfähige Lösungen vor-
gesehen wird, 

─ hierzu alle Erkenntnisse ausgewertet werden und 
weiterhin Forschung betrieben wird, um auszulo-
ten, welche Haltungsformen im Deckzentrum aus 
Sicht des Tierschutzes und der Wirtschaftlichkeit 
empfohlen werden können, 

─ es auf EU-Ebene zu einer einheitlichen Regelung 
kommt, die Wettbewerbsverzerrungen zwischen 
den Mitgliedstaaten vermeidet, 

─ Neu- und Umbauten im Bereich der Ferkelerzeu-
gung im Finanzierungsrahmen der bestehenden 
Förderprogramme entsprechend Berücksichtigung 
finden. 

Die Präsidentin 

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner gestrigen Sitzung die unter den Nummern 2 und 3 aufgeführten Subsidiarität-

sangelegenheiten, Bundesratsdrucksachen 186/17 und 187/17 betreffend die gemein-

samen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt bzw. deren Neufassung, beraten 

und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf Subsidiaritäts-

bedenken hinzuweisen und darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken Eingang in den 

Beschluss des Bundesrates finden. Es sind dies die Drucksachen 17/16087 und 

17/16088 sowie die Beschlussempfehlungen auf den Drucksachen 17/16128 und 

17/16129. Die Beratung im Bundesrat ist für den kommenden Freitag vorgesehen. Die 

Beschlussempfehlung und das Abstimmungsverhalten der Fraktionen hierzu ist in der 

aufgelegten Liste aufgeführt.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ich bitte, 

Gegenstimmen anzuzeigen. – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über-

nimmt der Landtag diese Voten.
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